Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB170417-O/U/ad

Mitwirkend: die Oberrichter Dr. Bussmann, Prasident, und lic. iur. Stiefel,
Ersatzoberrichterin lic. iur. Mathieu sowie Gerichtsschreiberin

lic. iur. Aardoom

Urteil vom 27. April 2020

in Sachen
Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich, vertreten durch Staatsanwaltin
lic. iur. S. Altenburger,
Anklagerin und Erstberufungsklagerin

sowie

A. ,

Privatklagerin und Anschlussberufungsklagerin

unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. X. ,

gegen

B. ,

Beschuldigter, Zweitberufungsklager und Anschlussberufungsbeklagter

bis 1. Juli 2018 amtlich verteidigt durch lic. iur. Y1, |

von 1. Juli 2018 bis 18. Mai 2020 amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt
MLaw Y2._

ab 18. Mai 2020 amtlich verteidigt durch Rechtswalt MLaw Y3. |



betreffend Vergewaltigung etc. (Rliickweisung des Schweizerischen Bundes-

gerichtes)

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern vom 24. November
2014 (DG120007), Urteil des Obergerichtes des Kantons Zirich, Il. Strafkam-
mer, vom 18. Oktober 2016 (SB150531), Urteil des Schweizerischen Bun-
desgerichtes vom 16. Oktober 2017 (6B_281/2017)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich vom 16. Oktober
2012 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 33).

Urteil der Vorinstanz:

Der Beschuldigte B. ist schuldig:

- der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 3 StGB;
- der mehrfachen sexuellen Notigung im Sinne von Art. 189 Abs. 3 StGB;

- der Widerhandlung gegen Art. 115 Abs. 1 lit. a, b und ¢ AuG in Verbin-
dung mit Art. 5 Abs. 1 lita und d AuG.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 9 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und
mit heute 1097 Tage durch Haft erstanden sind.

Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen.

Es wird die Verwahrung des Beschuldigten nach Art. 64 Abs. 1 StGB ange-
ordnet.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft IV vom 15. Oktober 2012 be-

schlagnahmten Gegenstande:

1 Arbeits-/Teppichmesser dreieckig (Asservaten-Nr. A004'262'537)

1 Arbeits-/Teppichmesser grau (Asservaten-Nr. A004'262'548)

1 Arbeits-/Teppichmesser rot/grau (Asservaten-Nr. A004'262'559)

1 Arbeits-/Teppichmesser gelb/schwarz  (Asservaten-Nr. A004'262'560)

1 Klappmesser (Asservaten-Nr. A004'262'571)

werden nach Rechtskraft dieses Urteils eingezogen und der Kantonspolizei

Zurich zur Vernichtung Uberlassen.
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Die gemass Sicherstellungsliste der Kantonspolizei Zirich vom 6. Dezember
2011 sichergestellten 1.7 Gramm Marihuana sowie die Schachtel mit

Rauchutensilien (beides erfasst unter Asservaten-Nr. A004'293'883, BM La-
ger-Nr. B04461-2011) werden eingezogen und der Kantonspolizei Zirich zur

Vernichtung Uberlassen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 9'000.—; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 34'035.75 Auslagen fur das Vorverfahren; davon Fr. 9'862.25 be-
reits bezahlte Entschadigung fur die amtliche Verteidi-
gung im Vorverfahren;

Fr. 416.— Kosten Kantonspolizei Zirich fiir Ubersetzungen;

Fr. 870.— Kosten der Kantonspolizei;

Fr. 3'000.— Gebduhr fur die Fuhrung der Strafuntersuchung;

Fr. 28'666.20 Kosten Glaubhaftigkeitsgutachten;

Fr. 1'772.— Kosten Erganzungsgutachten Beschuldigter;

Fr. 3'062.— Kosten fur die unentgeltliche Rechtsverbeistandung der
Privatklagerin bis 20. Januar 2014 (inkl. 8% MwSt.);

Fr. 6'661.— Kosten flr die unentgeltliche Rechtsverbeistandung der
Privatklagerin seit dem 20. Januar 2014 (inkl. 8% MwSt.);

Fr. 25'743.— Kosten fur die amtliche Verteidigung seit dem 18. Au-

gust 2012 (inkl. 8% MwSt.).

Allfallige weitere Kosten (Barauslagen usw.) bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem

Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung in der Hohe von Fr. 35'605.25
(= Fr. 9'862.25 + Fr. 25'743.—) werden auf die Gerichtskasse genommen;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

Es wird davon Vormerk genommen, dass flur die amtliche Verteidigung im

Vorverfahren bereits eine Entschadigung von Fr. 9'862.25 ausbezahlt wurde.
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12.

13.

14.

Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsverbeistandung der Privatklagerin in
der Hohe von Fr. 9'723.— (= Fr. 3'062.— + Fr. 6'661.—) werden auf die Ge-
richtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass
Art. 135 Abs. 4 StPO.

Es wird davon Vormerk genommen, dass flr die unentgeltliche Rechtsver-
beistandung der Privatklagerin bis zum 20. Januar 2013 bereits eine Ent-

schadigung von Fr. 3'062.— ausbezahlt wurde.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin Fr. 10'000.— zuzuglich
5% Zins ab dem 6. Oktober 2011 als Genugtuung zu bezahlen.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenuber der Privatklagerin aus
dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig ist.
Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches

wird die Privatklagerin auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 537 S. 2)

Es sei von der Anordnung einer Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB
oder einer stationaren therapeutischen Massnahme nach Art. 59 StGB
vollstandig abzusehen.

Eventualiter sei eine ambulante therapeutische Behandlung nach
Art. 63 Abs. 1 StGB wahrend des restlichen Strafvollzugs anzuordnen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, inklusive Kosten der amtlichen
Verteidigung, seien auf die Staatskasse zu nehmen respektive zufolge
offensichtlicher Unerhaltlichkeit sofort und definitiv abzuschreiben.



b) Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich:
(Urk. 531 S. 1, schriftlich)

1. Es sei eine stationare Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB an-
zuordnen.

2.  Eventualiter sei eine Verwahrung im Sinne von Art. 64 Abs. 1
StGB anzuordnen.

Erwaqungen:

1.  Prozessverlauf

1.1. Mit Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern vom 24. November 2014 wurde der
Beschuldigte der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 3 StGB, der mehrfa-
chen sexuellen Notigung im Sinne von Art. 189 Abs. 3 StGB und der Widerhand-
lung gegen Art. 115 Abs. 1 lit. a, b und ¢ AuG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. a
und d AuG schuldig gesprochen. Er wurde bestraft mit 9 Jahren Freiheitsstrafe,
wovon bis zum Urteilszeitpunkt 1097 Tage (rund 3 Jahre) als durch Haft geleistet
galten. Weiter wurde die Verwahrung des Beschuldigten nach Art. 64 Abs. 1 StGB
angeordnet. Sodann wurden diverse beschlagnahmte Messer sowie 1.7 Gramm
sichergestelltes Marihuana und eine Schachtel mit Rauchutensilien eingezogen
und der Kantonspolizei Zurich zur Vernichtung Uberlassen (Urk. 434 S. 96 f.). Ge-
gen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Berufung (vgl. Geschaft-Nr. SB150531-
0).

1.2. Anlasslich der Berufungsverhandlung vom 18. Oktober 2016 legte der Be-
schuldigte ein vollumfangliches Gestandnis ab und er anerkannte den durch die
Vorinstanz ausgesprochenen Schuldspruch. Mit Beschluss vom gleichen Tag
stellte das Obergericht daraufhin fest, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Affol-
tern vom 24. November 2014 bezuglich der Dispositivziffern 1 (Schuldpunkt), 5
und 6 (Einziehungen), 7-12 (Kosten- und Entschadigungsdispositiv) sowie 14
(Schadenersatz) in Rechtskraft erwachsen sei. Sodann wurde der Beschuldigte

mit Urteil vom gleichen Tag mit 8 %2 Jahren Freiheitsstrafe bestraft und es wurde



von einer Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB
sowie von einer therapeutischen Massnahme abgesehen. Weiter wurde der Be-
schuldigte verpflichtet, der Privatklagerin Fr. 12°000.— zuzlglich 5% Zins seit

6. Oktober 2011 als Genugtuung zu bezahlen (Urk. 458 S. 25 ff.).

1.3. In der Folge erhob die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zirich Be-
schwerde in Strafsachen ans Bundesgericht. Dabei verlangte die Oberstaatsan-
waltschaft, der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 11 %2 Jahren zu be-
strafen sowie zu verwahren (Urk. 495 S. 2 f.). Mit Urteil vom 16. Oktober 2017
hiess das Bundesgericht die Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft teilweise
gut, hob Dispositivziffer 3 des Urteils des Obergerichtes des Kantons Zirich vom
18. Oktober 2016 (Absehen von einer Verwahrung des Beschuldigten im Sinne
von Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB sowie von einer therapeutischen Massnahme) auf
und wies die Sache zu neuer Beurteilung an das Obergericht zurtick. Im Ubrigen
wies das Bundesgericht die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war

(Urk. 495).

1.4. Am 17. November 2017 beschloss das Obergericht, ein arztliches Ergan-
zungsgutachten einzuholen und bestellte Prof. Dr. med. C. _ als Gutachter.
Sodann wurde den Parteien Frist angesetzt, sich zur Person des Gutachters so-
wie zu den gestellten Fragen zu dussern und dazu eigene Antrage zu stellen (Urk.
496). Mit Eingabe vom 4. Dezember 2017 stellte der Beschuldigte den Antrag, es
sei ein unabhangiger, nicht vorbefasster Gutachter zu bestellen (Urk. 500). Mit
Beschluss vom 23. Januar 2018 wurde entschieden, ein arztliches Gutachten
Uber den korperlichen und geistigen Zustand des Beschuldigten sowie die
Zweckmassigkeit einer Massnahme nach den Artikeln 56 bis 64 StGB einzuholen
und wurde med. pract. D.__, Facharzt flr Psychiatrie & Psychotherapie, als
Gutachter bestellt. Sodann wurde den Parteien Frist angesetzt, sich zur Person
des Gutachters sowie zu den gestellten Fragen zu aussern und dazu eigene An-
trage zu stellen (Urk. 501). Nachdem sich die Parteien nicht vernehmen liessen,
wurde Gutachten am 20. Marz 2018 bei med. pract. D.___in Auftrag gegeben
(Urk. 507). Mit Verfigung vom 8. Juni 2018 wurde der amtliche Verteidiger des

Beschuldigten, Rechtsanwalt lic. iur. Y1. , auf dessen Gesuch (Urk. 508) in-



folge Pensionierung entlassen und mit Wirkung ab 1. Juli 2018 Rechtsanwalt
MLaw Y2. als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten bestellt (Urk. 510).

1.5. Am 16. Oktober 2018 erstattete der Gutachter das psychiatrische Gutachten
Uber den Beschuldigten (Urk. 518, Urk. 528). Mit Verfigung vom 8. November
2018 wurde dem Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft ein Doppel des psy-
chiatrischen Gutachtens vom 16. Oktober 2018 zugestellt und das schriftliche
Verfahren angeordnet (Urk. 526, Urk. 529). Mit Eingabe vom 30. November 2018
stellte und begrindete die Staatsanwaltschaft ihre Berufungsantrage (Urk. 531).
Mit Eingabe vom 11. Februar 2019 erstattete der Beschuldigte seine Berufungs-
antwort (Urk. 537; Urk. 538/1-3). Am 19. Marz 2019 ging die Stellungnahme der
Staatsanwaltschaft zur Berufungsantwort des Beschuldigten ein (Urk. 541). Der
Beschuldigte erstattete seine Stellungnahme hierzu am 4. April 2019 (Urk. 544).
Diese wurde der Staatsanwaltschaft am 9. April 2019 zugestellt (Urk. 545).

1.6. Am 10. September 2019 wurde beschlossen, eine Erganzung des Gutach-
tens vom 16. Oktober 2018 bei med. pract. D.___ einzuholen (Urk. 549). Der
Gutachtenserganzungsauftrag datiert vom 16. September 2019 (Urk. 551). Am
15. Januar 2020 ging das Erganzungsgutachten ein (Urk. 558). Mit Verfligung
vom 17. Januar 2020 wurde den Parteien eine Frist zur freigestellten Vernehm-
lassung zum Erganzungsgutachten angesetzt (Urk. 560). Die Vernehmlassungen
der Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten datieren vom 5. Februar 2020
(Urk. 562; Urk. 563). Mit Schreiben vom 7. Februar 2020 wurde bei der Justizvoll-
zugsanstalt Péschwies ein Fuhrungsbericht Uber den Beschuldigten eingeholt
(Urk. 564). Dieser ging am 19. Februar 2020 ein (Urk. 567). Mit Eingaben vom
18. Februar 2020 nahmen die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte je Stel-
lung zur Stellungnahme der Gegenseite (Urk. 570; Urk. 571). Diese Eingaben
wurden den Parteien am 24. Februar 2020 zugestellt (Urk. 572). Es ging keine
weitere Stellungnahme mehr ein. Das Verfahren ist spruchreif. Die Urteilsbera-
tung fand am 27. April 2020 statt (Prot. Il S. 17).



2. Umfang des Berufungsverfahrens

2.1. Wie ausgefuhrt, hob das Bundesgericht mit Urteil vom 16. Oktober 2017
Dispositivziffer 3 des Urteils des Obergerichtes vom 18. Oktober 2016 (Absehen
von einer Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB
sowie von einer therapeutischen Massnahme) auf. Im Ubrigen wies das Bundes-
gericht die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war (Urk. 495). Demnach
beschrankt sich das vorliegende Verfahren auf die Frage der Anordnung einer
Massnahme oder Verwahrung. Es ist deshalb vorab festzustellen, dass das Urteil
der hiesigen Kammer vom 18. Oktober 2016 bezuglich der Dispositivziffern 1 und
2 (Strafe und Vollzug), 4 (Genugtuung), 5 und 6 (Kosten- und Entschadigungsfol-
gen) sowie der gleichentags ergangene Beschluss hinsichtlich Dispositivziffern 1
(Feststellung Rechtskraft Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom 24. November
2014 bezuglich der Dispositivziffern 1 [Schuldpunkt], 5 und 6 [Einziehungen],
7-12 [Kosten- und Entschadigungsdispositiv] sowie 14 ([Schadenersatz]) in

Rechtskraft erwachsen sind.

2.2. Mit seiner Berufungsantwort stellte der Beschuldigte den prozessualen An-
trag, es sei das Verfahren formell auf die Frage der Anordnung einer Verwahrung
nach Art. 64 Abs. 1 StGB zu beschranken. Weiter stellte er den Antrag, es sei ein
neues psychiatrisches Gutachten von einem unabhangigen Sachverstandigen
einzuholen (Urk. 537 S. 2).

2.2.1. Das Bezirksgericht Affoltern (nachfolgend Bezirksgericht) ordnete mit Urteil
vom 24. November 2014 die Verwahrung des Beschuldigten nach Art. 64 Abs. 1

StGB an (Urk. 434 S. 96). Zur Begrindung dieser Anordnung flhrte das Bezirks-
gericht aus, dass die Ausfihrungen des Sachverstandigen PD Dr.med. C.
schllssig seien und Uberzeugen wirden. Dies gelte zum einen fur die Ausfuhrun-
gen betreffend die Ruckfallgefahr, welche im Ergebnis deutlich festhalten wirden,
dass aufgrund der Personlichkeitsmerkmale des Beschuldigten ernsthaft mit der

erneuten Begehung von Straftaten, welche geeignet seien, die physische, psychi-
sche oder sexuelle Integritat eines potentiellen Opfers schwer zu beeintrachtigen,
zu rechnen sei. Zum anderen wurden auch die Ausfuhrungen hinsichtlich der the-

rapeutischen Erreichbarkeit Uberzeugen, aus welchen ersichtlich werde, dass der
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bestehenden Ruckfallgefahr nicht mit einer Massnahme im Sinne von Art. 59
StGB begegnet werden konne. Somit sei vorliegend die Verwahrung nach Art. 64
Abs. 1 lit. a StGB anzuordnen (Urk. 434 S. 90).

2.2.2. Das Obergericht folgte in seinem Urteil vom 18. Oktober 2016 ebenfalls
dem Standpunkt des ersten Gutachters, dass beim Beschuldigten keine schwere
psychische Storung im Sinne von Art. 59 und 63 StGB vorliege, und damit eine
stationare Massnahem nach Art. 59 StGB nicht angezeigt sei. Gegen eine Anord-
nung einer stationaren Massnahme sprach sodann der Umstand, dass das erste
Gutachten schlissig und Uberzeugend aufzeigte, dass sich wegen der fehlenden
Bereitschaft des Beschuldigten, sich mit eigenem Fehlverhalten kritisch ausei-
nanderzusetzen, der fehlenden Behandlungsmotivation, dem hohen Auspra-
gungsgrad von ,psychopathy“-Merkmalen und aufgrund des fehlenden Problem-
bewusstseins und Leidensdrucks keine konkreten Erfolgsaussichten einer psy-

chotherapeutischen Intervention skizzieren liessen (Urk. 458 S. 13 1.).

2.2.3. Das Bundesgericht ausserte sich in seinem Entscheid, nachdem die Ober-
staatsanwaltschaft in ihrer bundesgerichtlichen Beschwerde — nebst der Hohe der
Strafe — lediglich die Nichtanordnung der Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB
beanstandete, nur zur Verwahrung und nicht auch zur allfalligen Anordnung einer
therapeutischen Massnahme. Auch wenn das Bundesgericht dabei ausdrucklich
anfuhrte, die Vorinstanz werde die entsprechenden Fragen einer sachverstandi-
gen Person zu unterbreiten haben und gestitzt auf das (Erganzungs-)Gutachten
neu Uber die Anordnung der Verwahrung befinden mussen, hob es Dispositiv-
Ziffer 3 des Urteils des Obergerichtes vom 18. Oktober 2016, die entschied, dass
von einer Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB
sowie von einer therapeutischen Massnahme abgesehen werde, ganz auf

(Urk. 493 S. 13). Dies denn auch zurecht, weil die Verwahrung nur als ultimo ratio
angeordnet werden kann, insbesondere, wenn bei einem Tater eine schwere Per-
sonlichkeitsstorung vorliegt. So ist die Verwahrung gemass Art. 64 Abs. 1 lit. b
StGB unzulassig, wenn eine Massnahme nach Art. 59 StGB einen Erfolg ver-
spricht. Jedoch kann eine stationare Massnahme nur angeordnet werden, wenn

der Tater schwer gestort ist (Art. 59 StGB). Davon ist bis anhin weder der erste
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Gutachter noch die Staatsanwaltschaft noch die bisher involvierten Gerichtsin-
stanzen ausgegangen. Nachdem der Beschuldigte mit der Einholung eines Er-
ganzungsgutachtens beim bereits mit der Sache befassten Gutachter nicht ein-
verstanden war, musste ein neues Gutachten bei einem bisher mit der Sache
nicht befassten Gutachter eingeholt werden. Die dem Gutachter zu unterbreiten-
den Fragen konnten deshalb nicht im Rahmen einer Erganzung des Gutachtens
auf die Konnexitat und die realprognostische Relevanz der aus dem Strafregister
entfernten Delinquenz beschrankt werden, sondern es war ein neues Gutachten
zu samtlichen sich im Zusammenhang mit einer Verwahrung stellenden Fragen
einzuholen, da — wie bereits erwahnt — die Verwahrung nur als ultimo ratio ange-
ordnet werden kann und sich der Gutachter zu samtlichen Voraussetzungen aus-

Sern muss.

2.2.4. Wird anstelle einer Verwahrung eine stationare therapeutische Massnahme
angeordnet, liegt keine reformatio in peius vor, da die stationare therapeutische
Massnahme im Vergleich zur Verwahrung eine mildere Massnahme ist. Dies stellt
denn der Verteidiger des Beschuldigten auch nicht in Frage. Wahrend bei der
Verwahrung der Sicherungsaspekt Uberwiegt, steht bei der Anordnung einer the-
rapeutischen Massnahme der Heilungsaspekt im Vordergrund und kommt dies
damit nicht nur der Gesellschaft, sondern auch dem Tater zugute. Sind die Vo-
raussetzungen der schweren psychischen Stérung gegeben, ist eine Massnahme
anzuordnen, wenn eine Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straf-
taten des Taters zu begegnen und ein Behandlungsbedurfnis des Taters besteht
oder die offentliche Sicherheit dies erfordert (Art. 56 Abs. 1 StGB). Die Vorausset-
zungen einer Massnahme mussen zum Zeitpunkt der Anordnung der Massnahme

vorliegen.

2.2.5. Dementsprechend kdnnte im vorliegenden Verfahren — wenn die entspre-
chenden Voraussetzungen gegeben sind — anstelle einer Verwahrung auch (nur)
eine stationare Massnahme als mildere Massnahme angeordnet werden. Die Tat-
sache, dass der Beschuldigte unterdessen seine Strafe beinahe verblsst hat,
kann einen Verzicht auf die Anordnung einer erforderlichen Massnahme nicht

rechtfertigen. Ein widerspruchliches Verhalten liegt nicht vor. Ob die Anordnung
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einer (stationaren) Massnahme in Frage kommt oder ob der Beschuldigte zu ver-

wahren ist, wird nachfolgend zu prufen sein.

2.2.6. Das Verfahrens ist somit nicht auf die Frage der Anordnung einer Verwah-
rung nach Art. 64 Abs. 1 StGB zu beschranken.

2.2.7. Nachdem das Gutachten vom 16. Oktober 2018 (Urk. 518) und das Ergan-
zungsgutachten vom 13. Januar 2020 (Urk. 558) nachvollziehbar und schllussig
sind, besteht keine Veranlassung ein weiteres, neues arztliches Gutachten einzu-

holen. Auf die Einwande der Verteidigung wird nachfolgend eingegangen.

3. Voraussetzungen fir die Anordnung einer Verwahrung oder einer Mass-
nahme

3.1. Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Tater eine ausdricklich
genannte Katalogtat oder eine im Sinne der Generalklausel mit Freiheitsstrafe von
funf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische,
psychische oder sexuelle Integritat einer anderen Person schwer beeintrachtigt
hat oder beintrachtigen wollte, und wenn entweder auf Grund der Personlich-
keitsmerkmale des Taters, der Tatumstande und seiner gesamten Lebensum-
stande ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begehen wird
oder aber wenn auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen
Stoérung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernst-
haft zu befurchten ist, dass der Tater weitere Taten dieser Art begehen wird und
die Anordnung eine Massnahme nach Art. 59 StGB keinen Erfolg verspricht

(Art. 64 Abs. 1 StGB). In Bezug auf die Anlasstat als auch auf die befurchteten
Folgetaten besteht das Erfordernis, dass diese schwer wiegen und dadurch die
korperliche, psychische oder sexuelle Integritat der Opfer schwer beeintrachtigt
werden kann. Von einer schweren Opferbeeintrachtigung ist dabei unter Zugrun-
delegung eines objektiven Massstabes auszugehen, wenn aufgrund der zu beur-
teilenden Tat nach der allgemeinen Lebenserfahrung mit einer Traumatisierung
des Opfers zu rechnen ist (BGE 139 IV 57 E.1.3 und 1.4).

3.2. Die Verwahrung ist somit unzulassig, wenn eine Massnahme nach Art. 59
StGB einen Erfolg verspricht. Nach Art. 59 StGB kann das Gericht gegenuber ei-
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nem psychisch schwer gestorten Tater eine therapeutische Massnahme anord-
nen, wenn der Tater ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner
psychischen Storung im Zusammenhang steht und im Zeitpunkt des Entscheids
die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich durch eine solche Be-
handlung Uber die Dauer von funf Jahren die Gefahr von weiteren, mit der psychi-

schen Stérung in Zusammenhang stehenden Taten deutlich verringern lasst.

3.3. Das Gericht muss sich bei seinem Entscheid Uber die Anordnung einer
Massnahme nach Art. 59 StGB oder der Verwahrung nach Art. 64 StGB auf eine
sachverstandige Begutachtung stlitzen. Das Gutachten hat sich tber samtliche
tatsachlichen Voraussetzungen der Massnahme und allenfalls der Verwahrung zu
aussern. Es muss sich zur Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Be-
handlung des Taters, Art und Wahrscheinlichkeit weiterer moglicher Straftaten
und zu den Mdglichkeiten des Vollzugs der Massnahme aussern (Art. 56 Abs. 3
StGB). Das Gericht beurteilt die Schlussigkeit eines Gutachtens frei (Art. 10

Abs. 2 StPO) und ist nicht an den Befund oder die Stellungnahme des Sachver-
standigen gebunden. Es hat vielmehr zu prufen, ob sich aufgrund der tbrigen
Beweismittel und der Parteivorbringen ernsthafte Einwande gegen die Schlissig-
keit der gutachterlichen Darlegung aufdrangen. Auch wenn das gerichtlich einge-
holte Gutachten grundsatzlich der freien Beweiswilrdigung unterliegt, darf das Ge-
richt in Fachfragen nicht ohne triftige Grinde von ihm abricken und muss Abwei-
chungen begrinden. Das Abstellen auf eine nicht schlissige Expertise bzw. der
Verzicht auf die gebotenen zusatzlichen Beweiserhebungen kann gegen das Ver-
bot willktrlicher Beweiswurdigung verstossen (BGer-Urteil 6B_56/2018 vom

2. August 2018, E. 2.1.).

4. Anordnung einer Massnahme

4.1. Vorbemerkungen

4.1.1. Die hiesige Kammer des Obergerichtes stutzte sich im Urteil vom 16. Okto-
ber 2016 auf das im Rahmen der Strafuntersuchung eingeholte Gutachten
(Urk. 26/6) sowie das von der Vorinstanz eingeholte Erganzungsgutachten

(Urk. 168). Nachdem zunachst entschieden worden war, beim bereits mit der Sa-
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che befassten Gutachter ein weiteres Erganzungsgutachten einzuholen

(Urk. 496), wurde mit Beschluss vom 23. Januar 2018, entsprechend dem Antrag
der Verteidigung (Urk. 500), entschieden, ein (neues) arztliches Gutachten uber
den kérperlichen und geistigen Zustand des Beschuldigten sowie die Zweckmas-
sigkeit einer Massnahme nach den Artikeln 56 bis 64 StGB einzuholen. Als Gut-
achter wurde med. pract. D.___ |, Facharzt fur Psychiatrie & Psychotherapie be-
stellt (Urk. 501). Am 16. Oktober 2018 erstattete der Gutachter das psychiatrische
Gutachten Uber den Beschuldigten (Urk. 518, Urk. 528). Mit Beschluss vom

10. September 2019 wurde entschieden, beim Gutachter eine Erganzung des
Gutachtens einzuholen (Urk. 549). Diese datiert vom 13. Januar 2020 (Urk. 558).

4.1.2. Die Verteidigung bemangelte in ihrer Stellungnahme das Gutachten als un-
sorgfaltig und nicht nachvollziehbar. Dies habe einerseits mit der Sprache des
Gutachters zu tun, andererseits mit den ungenltgenden Begrindungen flr die von
ihm gezogenen Schlussfolgerungen (Urk. 537 S. 7 ff.). Auf der Grundlage dieses
Gutachtens konne das Gericht keine freiheitsentziehende Massnahme anordnen.
Sollte trotzdem eine solche in Erwagung gezogen werden, werde beantragt, ein
weiteres Gutachten von einem unabhangigen Sachverstandigen einzuholen

(Urk. 537 S. 19). Bezuglich des Erganzungsgutachtens bemangelt der Verteidi-
ger, es lasse sich nicht herauslesen, welche Schlussfolgerungen des Gutachters
sich auf dessen personliche Wahrnehmung oder aber auf die teils mehrere Jahre
alten Informationen aus den Untersuchungsakten beziehen wirden. Es werde
deshalb in Frage gestellt, wie aktuell die Informationen, die als Grundlage fur die
Ausfuhrungen im Erganzungsgutachten dienten, tatsachlich gewesen seien. Ge-
nerell lasse das Erganzungsgutachten sodann die zu erwartende Sachlichkeit und
Genauigkeit vermissen und es erscheine mehr als eine grosse Rechtfertigung des
Gutachters selbst (Urk. 563 S. 2 f.).

4.1.3. Auch wenn die Formulierungen im Gutachten teilweise etwas umstandlich
und vereinzelt auch unvollstandig sind, kann allein daraus nicht die Unverwertbar-
keit des Gutachtens abgeleitet werden. So lassen sich trotz der teils etwas schwe-

ren Lesbarkeit die Ausfiihrungen des Gutachters ohne weiteres entnehmen. Zu
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den einzelnen Einwanden der Verteidigung bezuglich Begriindung, Nachvollzieh-

barkeit und Aktualitat wird nachfolgend einzugehen sein.
4.2. Schwere psychische Stérung

4.2.1. Voraussetzung fur die Anordnung einer stationaren therapeutischen Mass-

nahme ist, dass der Tater psychisch schwer gestort ist (Art. 59 Abs. 1 StGB).

4.2.2. Der Sachverstandige kommt in seinem Gutachten zum Schluss, dass beim
Beschuldigten eine dissoziale Personlichkeitsstorung mit deutlich ausgepragten
psychopathischen Zugen vorliege (Urk. 518 S. 51 ff.) und diese als schwerwie-
gende psychische Stérung im Sinne von Art. 59 StGB anzusehen sei (Urk. 518
S. 54).

4.2.3. Die Verteidigung macht geltend, dass es der Gutachter unterlasse, nach-
vollziehbar zu begrinden, wieso er dem Beschuldigten im jetzigen Zeitpunkt noch
eine dissoziale Personlichkeitsstorung mit psychotischen Zugen diagnostiziere.
Sodann fehle es an einer klaren Begrindung, weshalb der Gutachter diese Per-
sonlichkeitsstorung als ,schwerwiegend” bezeichne resp. welche Elemente dieser
Stoérung er anders als seine Berufskollegen bewerte. Es gehore jedoch klar zur
Aufgabe der sachverstandigen Person, sich im Rahmen ihrer medizinischen Aus-
fuhrungen detailliert zum Schweregrad der Diagnose zu aussern (Urk. 537 S. 11,
S.26f.).

4.2.4. Der Gutachter fuhrt in seinem Gutachten aus, unzweifelhaft misse man
beim Beschuldigten eine spezifische Personlichkeitsstérung als vorliegend erach-
ten. Der aktuelle Untersuchungsbefund lasse bereits den Verdacht auf eine beim
Beschuldigten vorliegende spezifische Personlichkeitsstorung aufkommen. So
zeige sich der Beschuldigte wahrend der aktuellen Untersuchungsgesprache zwar
zugewandt und freundlich sowie auch weitgehend bereit, die aktuelle Untersu-
chung aktiv mitzugestalten, sich jedoch in Vorkenntnis der Aktenlage eine seine
bisherige Lebensbewaltigung bagatellisierende und wenig reflektierende Tendenz
nicht verkennen lasse. Zudem zeige er eine deutlich selbstbezogene Einstellung,

in der er seinen Empfindungen gegentber offen sei, hingegen wenig Einfihlungs-
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vermogen gegenuber Dritten offenbare. Pervin stelle in seinem Buch zu Person-
lichkeitsstorungen jedoch gerade das zwischenmenschliche Interaktionsmuster
als die wesentliche Problematik eines Menschen mit einer Personlichkeitsstorung
im Sinne einer zwischenmenschlichen Beziehungsstérung heraus, was rein auf
der Basis der aktuellen Untersuchung beim Beschuldigten knapp erkannt werden
konne. Die Diagnose einer Personlichkeitsstorung musse jedoch im Sinne einer
Langsschnittdiagnostik mit der Personlichkeitsentwicklung und dem Werdegang
des Beschuldigten in Einklang gebracht werden. Eine solch beeintrachtigte Per-
sonlichkeitsentwicklung kénne dabei bereits aus den voran gemachten Ausfih-
rungen hergeleitet werden. Weiter fuhrt der Gutachter aus, warum seiner Ansicht
nach — anders als im ersten Gutachten — nicht die emotional-instabilen (impulsi-
ven) Handlungsbereitschaften in den Hintergrund getreten seien, sondern viel-
mehr die dissoziale Komponente der Personlichkeitsstorung mehr zum Tragen
gekommen sei. Die emotional-instabilen Personlichkeitsstorungsanteile konnten
deshalb beim Exploranden nicht als inexistent erachtet werden, sondern diese
wurden vielmehr in der bei ihm vorliegenden dissozialen Persdnlichkeitsstorung
aufgehen (Urk. 518 S. 51 ff.). Abschliessend wirft der Gutachter die Frage auf, ob
die dissoziale Personlichkeitsstorung des Beschuldigten tUber die Jahre in ihrer
Pragnanz nachgelassen habe. Hierzu fuhrt er aus, dass trotz beschriebenen ver-
meintlichen positiven Entwicklungen des Beschuldigten (Massnahmenzentrum
Uitikon und auch JVA P&schwies) keine nachhaltige, genligend eigenverlassliche
und selbstwirksame Veranderung konstatiert werden konne, die ihn selbst in ei-
nem eng strukturierten Rahmen wie dem gegenwartig in der JVA Pdschwies eine
genugend sozial vertragliche Handlungs- und Problembewaltigungsstrategie er-
madglicht hatte. In diesem Zusammenhang misse man denn auch auf die deutlich
ausgepragten psychopathischen Zuge des Beschuldigten zu sprechen kommen.
Es folgt die Schlussfolgerung, dass auch eine dissoziale Personlichkeitsstorung
als schwerwiegende psychische Stérung im Sinne des Art. 59 StGB anzusehen
sei und gerade auch vor dem Hintergrund einer diagnostizierten dissozialen Per-
sonlichkeitsstorung unter der Voraussetzung eines Zusammenhangs derselben
mit einer allfalligen Straftat stationare Massnahmen unter dem Dach des erwahn-
ten Artikels angeordnet wirden (Urk. 518 S. 54).
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4.2.5. Die Ausfuhrungen des Gutachters, warum der Beschuldigte an einer disso-
zialen Personlichkeitsstorung leide, sind nachvollziehbar und schlissig. Entgegen
der Ansicht der Verteidigung (Urk. 537 S. 10 f.) begrindet der Gutachter seine
Einschatzung auch unter Bezugnahme auf seine eigenen, aktuellen Untersu-
chungen. Dabei ist nicht erforderlich, dass sich der Gutachter explizit auch zu den
Auswirkungen des Strafvollzugs auf den Beschuldigten aussert (Urk. 537 S. 7;
Urk. 563 S. 2). Auch der Vollzugsbericht vom 17. Februar 2020 (Urk. 567) vermag

die Einschatzung des Gutachters nicht in Frage zu stellen.

4.2.6. In seinem Erganzungsgutachten prazisierte der Gutachter sodann seine
Feststellungen, warum beim Beschuldigten auf relevante ausgepragte psychopa-
tische Zuge geschlossen werden musse (Urk. 558 S. 2 ff.). Dabei ist nicht zu be-
anstanden, dass sich der Gutachter in seinem Erganzungsgutachten nur zum di-
agnostischen Prognoseinstrument PCL-R aussert und er insbesondere gestutzt
auf diese Auswertung zum Schluss kommt, dass der Beschuldigte mit einem
Punktescore von 28 zwischen den Grenzwerten von 25 — wohin im europaischen
Sprachraum die Tendenz gehe, den Grenzwert festzusetzen — und 30 liege und
deshalb von deutlichen psychopathischen Zugen auszugehen sei. Bei seinen
Ausfuhrungen im Gutachten auf Seite 55 ,mit einem Gesamtwert von 27 liegt der
Explorand nicht nur seit weit unter dem von Hare angegebenen Cut-Off-Wert von
30“ (Urk. 518 S. 55), handle es sich um einen Verschrieb (Urk. 558 S. 6). Richtig-
erweise hatte es lauten missen, dass der Gesamtscore unter, also nicht sehr weit
unter dem erwahnten Cut-Off-Wert liege (Urk. 558 S. 6). Nur weil der Gutachter
dieses Prognoseinstrument in seinem Gutachten (Urk. 518) erst weiter hinten auf-
fuhrt (Urk. 563 S. 4), schliesst dies nicht aus, dass die Erkenntnisse aus dieser
Beurteilung in die Diagnose einflossen. Das Erganzungsgutachten fihrt nachvoll-
ziehbar aus, warum der Gutachter dem Beschuldigten deutlich ausgepragte psy-
chopathische Zuge attestiert und warum der Gutachter beim PCL-R welche Werte
als angebracht erachtet (Urk. 558 S. 2 ff.). Daran andert nichts, dass der Gutach-
ter bei den einzelnen Kriterien keine konkreten Beispiele auflistet (Urk. 563 S. 5).
Der Umstand, dass der Beschuldigte seine Taten eingestanden und die damit zu-
sammenhangenden Strafen verblsst hat (Urk. 563 S. 4), steht nicht im Wider-

spruch zu den Ausfiihrungen des Gutachters zur Einschatzung ,Ubersteigertes
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Selbstwertgefihl (Urk. 558 S. 2). Auch vermag die Verteidigung mit dem Argu-
ment, dass der Beschuldigte seine Taten stets eingestanden habe und seit bald
neun Jahren im Strafvollzug sitze (Urk. 563 S. 5), die Einschatzung des Gutach-
ters beim Kriterium ,Mangelnde Ubernahme von Verantwortung fiir eigene Hand-
lungen® (Urk. 558 S. 5), nicht in Frage zu stellen. Dem Vollzugsbericht kann so-
dann entnommen werden, dass sich der Beschuldigte bisher nicht bereit gezeigt
habe, Wiedergutmachungszahlungen zu leisten (Urk. 567 S. 3), was die Ein-
schatzung des Gutachters stltzt. Schliesslich ist auch nicht zu beanstanden, dass
der Gutachter die Entweichung des Beschuldigten aus einer Massnahme einem
Widerruf von bedingter Entlassung gleichsetzt (Urk. 563 S. 5; Urk. 558 S. 5). Wei-
ter fuhrt der Gutachter in seinem Erganzungsgutachten aus, dass der Beschuldig-
te eine hohe Bereitschaft zeige, zu versuchen, sich gegenuber Dritten durchzu-
setzen und dabei deren allfallige Grenzsetzungen zu Uberschreiten. Er sei wenig
in der Lage, das Empfinden und die Anliegen Dritter zur Verhaltensmodulation in
sein Handeln einfliessen zu lassen, sondern verfolge stringent sein Ziel. Dysfunk-
tionale Einstellungen und Verhaltensweisen wirden von ihm bagatellisiert und ex-
ternalisiert, so dass es ihm — in logischer Konsequenz dessen normalpsycholo-
gisch durchaus nachvollziehbar — an einer Veranderungsmotivation entbehre
(Urk. 558 S. 7). Damit nimmt der Gutachter nachvollziehbar Stellung zur Frage,
wie sich diese deutlich ausgepragten psychopatischen Ziige beim Beschuldigten
konkret auswirken. Schliesslich beantwortet der Gutachter im Erganzungsgutach-
ten auch nachvollziehbar, weshalb er die diagnostizierte dissoziale Personlich-
keitsstorung als schwerwiegend erachtet (Urk. 558 S. 7 f.). Der Gutachter leitet
diese denn auch nicht aus den beiden Punkten ,psychopatische Zige® und ,Ba-
gatellisierung des eigenen Fehlverhaltens® ab (Urk. 563 S. 6 f.), sondern er halt
fest, dass es allerdings irreflihrend ware, die schwere Auspragung der dissozialen
Personlichkeitsstorung an einigen wenigen Merkmalen festmachen zu wollen.
Vielmehr ergebe sich diese aus der Gemengelage rein dissozialer Personlich-
keitsstérungsmerkmale in Verbindung mit den deutlichen psychopathischen Zu-
gen (Urk. 558 S. 7 f.).

4.2.7. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Gutachter in sei-

nem Gutachten und Erganzungsgutachten nachvollziehbar und schlissig auf-
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zeigt, dass beim Beschuldigten eine schwerwiegende dissoziale Personlichkeits-
storung im Sinne von Art. 59 StGB (und Art. 63 StGB) vorliegt. Der Gutachter stuft
dabei die vom Beschuldigten begangenen Straftaten als in engem Zusammen-
hang mit der bei diesem vorliegenden schweren dissozialen Persodnlichkeitssto-
rung stehend ein (Urk. 518 S. 66). Zwar fuhrt die Verteidigung zutreffend an, dass
der Gutachter die Frage 3 nur teilweise beantworte (Urk. 537 S. 17 f.). Jedoch
fuhrte der Gutachter bereits bei der Beantwortung der Frage 1 an, dass der Be-
schuldigte unter einer spezifischen Personlichkeitsstorung dissozialer Pragung
gelitten habe, die man quasi als (unglinstige) Basis daflir ansehen musse, ihn zu
den begangenen Taten zu befahigen im Sinne dessen, sich Uber rechtliche Nor-
men und Wertvorstellungen hinwegzusetzen und der Durchsetzung eigener An-
liegen und Bedurfnisse Vorrang einzuraumen (Urk. 518 S. 65). Weiter kommt der
Gutachter zum Schluss, dass die beim Beschuldigten vorliegende dissoziale Per-
sonlichkeitsstorung als psychische Storung einer therapeutischen Behandlung
bedulrfe, wenngleich deren legalprognostischen Erfolgsaussichten insbesondere
kurz- und mittelfristig mehr als fraglich seien (Urk. 518 S. 70). Ein Behandlungs-
bedurfnis im Sinne von Art. 56 Abs. 1 lit. b StGB ist deshalb zu bejahen.

4.3. Legalprognose

4.3.1. Das Bundesgericht fuhrt im Rlckweisungsentscheid aus, dass nicht zu be-
anstanden sei, wenn der Gutachter bei der Realprognose auch die aus dem Straf-
register entfernte Vorstrafe mitbericksichtige. Jedoch dirften die dem im Oktober
2010 aus dem Strafregister geldschten Urteil zugrunde liegenden Straftaten (vor-
satzliche Totung, Raub und Diebstahl) bei der Legalprognose nicht mehr bertck-
sichtigt werden. Es musse deshalb aus dem Gutachten hervorgehen, inwiefern
die Totung, der Raub und der Diebstahl aus dem Jahr 1999 mit den neu zu beur-
teilenden (und den jlingeren, noch im Strafregister aufgeflhrten) Delikten im Zu-
sammenhang stehen und wie stark sie sich noch realprognostisch auswirken
(Urk. 493 E. 2.4.3).

4.3.2. Der Gutachter kommt in seinem Gutachten vom 16. Oktober 2018 zum
Schluss, dass die vom Beschuldigten ausgehende Gefahr zur Begehung neuerli-

cher ,Kapitalverbrechen“ im Sinne von Gewaltstraftaten wie Raub, Korperverlet-
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zung und auch Sexualstraftaten als deutlich einzustufen sei. Auch wenn sich der
Beschuldigte seit knapp sieben Jahren in einem engen Haftregime befinde, so
wurden sich alleinig aus dieser Tatsache keine personlichkeitsverandernden Ef-
fekte im Sinne einer ,desaktualisierten” oder geringer ausgepragten dissozialen
Personlichkeitsproblematik mit Auswirkung auf die Legalprognose sehen lassen.
So musse man es auch heute noch als kennzeichnend fur die beim Beschuldigten
schwer ausgepragte dissoziale Personlichkeitsstorung erachten, dass er kaum ei-
ne Verantwortungsubernahmebereitschaft fur die von ihm begangenen Taten zu
erkennen gebe und wenn doch, diese angedeutete Verantwortungstubernahmebe-
reitschaft sogleich einer teilweisen bis grossen Verantwortungsabschiebung ge-
gen Dritte unterliege und so Eigenverantwortung wieder abgelegt werde. So erkla-
re der Beschuldigte das 1999 von ihm begangene Totungsdelikt quasi vor dem
Hintergrund dessen begangen zu haben, von der dazumal Geschadigten wie pri-
mar angegangen worden zu sein, sodass seine Tat ,lediglich® eine Reaktion hie-
rauf dargestellt habe, ebenso wie er sich auch bei den Raubdelikten aus dem
Jahr 2004 weniger als Tater, sondern vielmehr als gutmeinender Helfer (der ver-
meintlichen Haupttater) sehe. Betreffend die Vergewaltigungstat aus dem Jahr
2011 mache sich wiederum die bereits friher vielmals beobachtbare Neigung des
Beschuldigten bemerkbar, von friheren Angaben/Aussagen abzurtcken und die
Tatbegehung gegenwartig zu negieren, wenngleich nicht direkt, sondern unter-
schwellig zum Ausdruck gebracht. Aufgrund der Personlichkeitsmerkmale des
Beschuldigten, seiner gesamten Lebensumstande und der Tatumstande sei
ernsthaft zu erwarten, dass er weitere Taten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB
begehe. Diese Gefahr sei in der dissozialen Personlichkeitsstorung des Beschul-
digten begriindet, in der man legalprognostisch deutlich ungtnstige Personlich-
keitsmerkmale sehen musse und diese zusatzlich noch durch deutliche psychopa-
thische Anteile unterfuttert wurden (Urk. 518 S. 67 f.). Im reinen Strafvollzug kon-
ne lediglich eine Aufrechterhaltung des Status quo gesehen werden. Durch den
bisherigen Strafvollzug hatten sich keine die Legalprognose positiv beeinflussen-
den Veranderungen defizitarer Personlichkeitsanteile eingestellt und solche seien

auch kunftig vom alleinigen Strafvollzug nicht zu erwarten (Urk. 518 S. 69).
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4.3.3. Die Verteidigung wendet ein, dass der Gutachter auf Seite 60 seines Gut-
achtens von einer geringen bis sehr geringen Ruckfallgefahrdung ausgehe und
diese Erkenntnis im Widerspruch zur vom Gutachter festgehaltenen deutlichen
Ruckfallgefahr stehe (Urk. 563 S. 8). Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gut-
achter ausflihrt, dass sich aus den angewendeten statistischen Prognoseinstru-
menten keine fallspezifischen Anhaltspunkte ergeben wirden, denen man allen-
falls eine deliktprotektive oder umgekehrt deliktfordernde Bedeutung zusprechen
kénne. Von daher seien diese Prognoseinstrumente auch nur dazu geeignet, ei-
nen ersten Anhaltspunkt flr das Ruckfallrisiko zu geben (Urk. 518 S. 59 f.). In der
Folge stellt der Gutachter deliktrelevante prognostische Uberlegungen an, die sich
an den Kriterienkatalog von Prof. Dr. med. V. Dittmann zur Beurteilung der Ge-
meingefahrlichkeit von Straftatern (Dittmann-Katalog oder Basler-Liste) anlehnen.
Nach Analyse der Anlasstaten, der Beurteilung der bisherigen Kriminalitatsent-
wicklung, der Personlichkeit und der psychischen Storung, der Einsicht, der sozia-
len Kompetenzen, des spezifischen Konfliktverhaltens, der Auseinandersetzung
mit seinen bisherigen Taten, der allgemeinen und realen Therapiemdglichkeiten,
der Therapiebereitschaft, des sozialen Empfangsraums und des Verlaufs der ver-
schiedenen vom Beschuldigten begangenen Straftaten, erachtet der Gutachter
die Ruckfallgefahr des Beschuldigten zur Begehung neuerlichen, auch gravieren-
den Gewaltstraftaten wie Raub, Kérperverletzungen, etwa unter Waffeneinsatz,
sowie auch einer neuerlichen Sexualstraftat als deutlich. Getragen werde diese
Ruckfallgefahreinschatzung hauptsachlich durch ungunstige Analyse der Anlass-
taten in Verbindung mit einer personlichkeitsstrukturell verankerten kriminogenen
Identitat sowie einer gleichfalls beinahe ganzlich fehlenden Verantwortungsuber-
nahmebereitschaft fur seine bisherigen Taten. Der Beschuldigte habe bis anhin
keine Sensibilisierung fur sich allfallig deliktisch tragende Kognitionen und Emoti-
onen entwickelt, so dass es ihm an der Moglichkeit entbehre, hierauf in deliktpro-
tektiver Hinsicht gunstig wirkend zu reagieren im Sinne von legalkonformen Hand-
lungsalternativen (Urk. 518 S. 60 ff.).

4.3.4. Es ist dabei nicht zu beanstanden, dass sich der Gutachter beim 1. und
2. Kriterium auch mit dem Totungsdelikt und dem Raub auseinandersetzt

(Urk. 518 S. 60 f.). So durfen die medizinischen Gutachter — im Gegensatz zu den
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Strafbehdrden — aktenkundige Hinweise auf entfernte Straftaten fir die medizini-
sche Realprognose berucksichtigen (vgl. Ruckweisungsentscheid vom 16. Okto-
ber 2017 E. 2.4.1). Soweit die Verteidigung die berucksichtigte Diagnose in Frage
stellt, sei auf die Ausflihrungen in Ziffer 4.2. ff. hiervor verwiesen. Sodann aussert
sich der Gutachter nachvollziehbar und schlissig dazu, warum er davon ausgeht,
dass der Beschuldigte als ein Tater einzustufen sei, der beliebige potentielle Op-
fer in seinen Tatfokus geraten lasse (Urk. 518 S. 60 f.). Auch aussert sich der
Gutachter durchaus dazu, was er unter ,nicht angemessener Gewaltanwendung*
versteht (Urk. 518 S. 61). Zudem ging das 9. Kriterium, reale Therapiemdglichkei-
ten, nicht wie von der Verteidigung aufgeworfen (Urk. 537 S. 15), vergessen (vgl.
Urk. 518 S. 63). Weiter ist — selbst wenn der Beschuldigte in der Vergangenheit
bereits therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat — nicht zu beanstanden,
wenn der Gutachter aufgrund seiner aktuellen Einschatzung eine Therapiebereit-
schaft verneint (Urk. 518 S. 63). Schliesslich begrindet der Gutachter nachvoll-
ziehbar und schlussig (vgl. Urk. 537 S. 15), warum er der Familie keinen real-

prognostisch gunstig wirkende Bedeutung zuschreibt (Urk. 518 S. 63).

4.3.5. Das Bundesgericht verlangt, dass die aus dem Strafregister geléschten
Straftaten bei der Legalprognose nicht mehr bertcksichtigt werden durfen. Dem-
gegenuber beanstandet das Bundesgericht zurecht nicht, dass der Gutachter bei
der (medizinischen) Realprognose auch aus dem Strafregister entfernte Vorstra-
fen mitberlcksichtigt. Zur Frage der Konnexitat und Relevanz der aus dem Straf-
register entfernten Taten (vorsatzliche Toétung, Raub und Diebstahl aus dem Jahr
1999) (Urk. 551 S. 2) fuhrt der Gutachter aus, die damaligen Straftatbestande
wurden sich zwanglos mit den spater vom Beschuldigten begangenen Raubdelik-
ten und der Vergewaltigungstat in Einklang bringen, misse man doch als tragen-
de Gemeinsamkeit hierflir die Bereitschaft des Beschuldigten ansehen, seinen
Anliegen und Bedurfnissen im Sinne einer unmittelbaren Bedurfnisbefriedigung
nicht nur Geltung zu verschaffen, sondern diese gegenuber den Anliegen und
Bedurfnissen Dritter allenfalls auch unter Gewaltanwendung durchzusetzen. Ge-
rade aufgrund dieser Gemeinsamkeit wirden sich auch die friiher vom Beschul-
digten begangenen Straftaten, wenngleich nicht mehr im aktuellen Strafregister-

auszug aufgefuhrt, ungunstig auf die forensisch-psychiatrische Realprognose
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auswirken. So lasse sich ausgehend von den letzten Straftaten des Beschuldigten
(Vergewaltigungstat und Raubstraftaten) rickblickend in den frGheren Straftaten
des Beschuldigten ein sich wie ein roter Faden in seiner Lebensgeschichte ab-
zeichnender gewaltbereiter Handlungsstrang erkennen, und in umgekehrter Rei-
henfolge seien die letzten Straftaten des Beschuldigten quasi eine ,logische Kon-
sequenz” dessen im Sinne einer Fortsetzung friheren gewaltbereiten Handelns
zu sehen (Urk. 518 S. 69 f.). Im Erganzungsgutachten fluhrt der Gutachter sodann
an, dass die aus dem Strafregister geldschten Straftaten flr die Realprognose
deshalb von grosser Bedeutung seien, da diese in den im Gutachten 2018 zur
Anwendung gebrachten Prognoseinstrumenten VRAG, SORAG und STATIC 99
in die Bewertung einiger Items eingeflossen seien und auch hatten einfliessen
mussen. Ein Verzicht auf diese Vorstrafen bei der Anwendung dieser Prognosein-
strumente wirde einerseits deren Resultate verfalschen und andererseits eine
fehlerhafte Anwendung dieser Prognoseinstrumente bedeuten. Aber auch im
PCL-R sei ein Ruckgriff auf diese Vorstrafen unerlasslich, da beispielsweise im
20. Item, polyvalente Kriminalitat, oder im 6. Item, Mangel an Schuldbewusstsein,
diese Vorstrafen respektive die Haltung des Beschuldigten diesen gegenuber in
die Bewertung einfliessen misse. Da diese Prognoseinstrumente zum aktuellen
Begutachtungszeitpunkt im Jahr 2018 angewendet worden seien, seien deren
Resultate auf diesen Zeitpunkt auch als zeitaktuell anzusehen (Urk. 558 S. 8).
Weiter fihrt er an, dass im Gutachten 2018 auf Seite 59 allerdings auch drei
Nachteile rein statistisch-statuarischer Prognoseinstrumente dargelegt worden
seien und aus diesem Grund eine Verifizierung der ruckfallprognostischen Ein-
schatzung vorgenommen worden sei. Gerade aber auch bei dieser Verifizierung
konnten die aus dem Strafregister geldschten Vorstrafen nicht unbertcksichtigt
bleiben. MUsse man bei der rein psychiatrischen Diagnostik den bisherigen Le-
bensweg eines Menschen berlcksichtigen, um gerade hinsichtlich die Entwick-
lung und Manifestation einer spezifischen Personlichkeitsstorung pragende und
auffallige Lebenseinfllisse genugend wirdigen zu kénnen, so gelte desgleichen
bezuglich der Berucksichtigung bisherigen deliktischen Verhaltens bei der Ein-

schatzung der Ruckfallgefahr und dies insbesondere im Falle dessen, dass bishe-
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rige Straftaten mit einer psychischen Gesundheitsbeeintrachtigung in Zusammen-
hang gestanden seien (Urk. 558 S. 8 f.).

4.3.6. Das Gutachten zeigt folgerichtig nachvollziehbar auf, dass die Beantwor-
tung der Frage, wie die Wahrscheinlichkeit einzuschatzen sei, dass der Beschul-
digte weitere Straftaten begehen konnte, nur ganzheitlich betrachtet und beant-
wortet werden kann. Die Frage, wie stark sich die aus dem Strafregister geldsch-
ten Straftaten realprognostisch noch auswirken, kann deshalb nicht beantwortet
werden. Eine Prognosestellung ist eine Gesamtbetrachtung, in die samtliche be-
kannte Tatsachen einfliessen missen, ansonsten ein kunstfehlerbehaftetes Gut-
achten vorliegen wurde. Die vom Bundesgericht verlangte Gewichtung einzelner
Straftaten im Rahmen der Prognosestellung ist deshalb — wie der Gutachter auf-
zeigt — in der praktischen Anwendung nicht moglich. Eine qualitative Unterschei-
dung zwischen Real- und Legalprognose ist denn auch weder zielfihrend noch
rechtlich Uberzeugend. Letztlich wird jede seridse Realprognose des Gutachters
zur spateren Legalprognose des Richters. Diese zwei Prognosen kdénnen nicht
getrennt werden. Denn die rechtliche Wurdigung ist immer abhangig von Tatsa-
chenfeststellungen (BSK StGB I-Arnold/Gruber, Art. 369 N 10). Eine Unterschei-
dung zwischen Real- und Legalprognose bringt das Gericht, das seinen Entscheid
auf ein Gutachten stitzen muss, in ein Dilemma: Wie ist zu entscheiden, wenn ei-
ne ungunstige gutachterliche Prognose vorliegt, die sich zu einem wesentlichen
Teil auch auf eine gemass Gutachten konnexe und relevante Vorstrafe stitzt, die
jedoch aus dem Strafregister bereits geldscht wurde und gemass bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung bei der Legalprognose nicht mehr berucksichtigt werden
darf? Dieses Dilemma kann das Gericht — dem die spezifischen medizinischen
Fachkenntnisse fehlen — nicht eigenstandig klaren (vgl. BGer-Urteil 6B_281/2017
vom 16. Oktober 2017 E. 2.4.3.) und muss deshalb unweigerlich — der Prognose
des Gutachters folgend — zugunsten des Sicherheitsbedurfnisses aufgelost wer-
den. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei Entscheiden, bei denen auch die
offentliche Sicherheit einen wichtigen Aspekt darstellt, sachlich richtige Entschei-
de gefallt werden (vgl. auch Botschaft zum Strafregistergesetz, BBI 2014 S. 5713
ff., S. 5776 f.).
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4.3.7. Der Gutachter zeigt — wie ausgefuhrt — nachvollziehbar und schlissig auf,
dass seitens des Beschuldigten aufgrund seiner schwerwiegenden dissozialen
Personlichkeitsstorung eine hohe (deutliche) Gefahr der Begehung weiterer Straf-
taten wie Raub, Korperverletzung und auch Sexualstraftaten besteht. Es muss
deshalb im Sinne von Art. 59 und Art. 64 StGB davon ausgegangen werden, dass
der Beschuldigte weitere Straftaten wie Raub, Korperverletzung und/oder Sexual-

straftaten begehen wird.
4.4. Massnahmefahigkeit und Massnahmewilligkeit

4.4.1. Bei der Anordnung einer Massnahme ist der Verhaltnismassigkeitsgrund-
satz zu wahren (Art. 56 Abs. 2 StGB). Nebst der Massnahmebedurftigkeit muss
deshalb auch die Massnahmefahigkeit und die Massnahmewilligkeit des Beschul-
digten gegeben sein. Dabei ist insbesondere auch die Verhaltnismassigkeit im
engeren Sinn zu prufen (BSK StGB I-Heer, Art. 56 N 14). Das Verhaltnismassig-
keitsprinzip umfasst drei Teilaspekte. Demnach bedurfen Massnahmen deren un-
abdingbaren Notwendigkeit. Eine Massnahme muss Uberdies geeignet sein, bei
der betroffenen Person die Legalprognose zu verbessern. Schliesslich muss eine
vernunftige Relation zwischen dem Eingriff in die Freiheitsrechte der betroffenen
Person und dem mit dem Eingriff angestrebten Ziel bestehen (sog. Verhaltnis-
massigkeit im engeren Sinn). Entsprechend muss den Gefahren, die von einem
Tater zu beflirchten sind, bei einer Interessenabwagung gréssere Bedeutung zu-
kommen, als der Schwere des mit einer Massnahme verbundenen Eingriffs
(BGer-Urteil 6B_596/2011 vom 19. Januar 2012, E. 3.2.2.).

4.4.2. Bezuglich der Massnahmefahigkeit und Massnahmewilligkeit des Beschul-
digten halt das Gutachten fest, dass die beim Beschuldigten vorliegende dissozia-
le Persdnlichkeitsstorung als psychische Stérung einer therapeutischen Behand-
lung bedirfe, wenngleich deren legalprognostische Erfolgsaussichten insbeson-
dere kurz- und mittelfristig mehr als fraglich seien (Urk. 518 S. 70). Auch wenn ei-
ne stationare Massnahme zur Minimierung der Ruckfallgefahr grundsatzlich an-
gezeigt sei, so misse man im Falle des Beschuldigten deren legalprognostische
Erfolgsaussichten jedoch mit einem deutlichen Fragezeichen versehen. Einerseits

werde bereits durch den hohen Wert in der PCL-R die geringe therapeutische An-
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sprechbarkeit (in legalprognostischer Hinsicht) angedeutet, andererseits der Be-
schuldigte aber auch trotz bisherig mehrfach erfolgter strafrechtlicher Sanktionie-
rungen keine Reflektion seiner selbst erkennen lasse. Zwar gebe er betreffend
Einstellung zu einer therapeutischen Massnahme zu verstehen, zu dem, was er
gemacht habe, zu stehen, ohne dies jedoch mit allfallig defizitaren Personlich-
keitsanteilen in Verbindung zu setzen und somit allfallig durch therapeutische
Massnahmen erzielbare Veranderungen mitzutragen. Der Beschuldigte zeige
vielmehr eine stringente Einstellung betreffend Funktionalitat seiner selbst, was
wiederum aufzeige, dass dysfunktionale Einstellungen und Verhaltensweisen bis
anhin nicht nur keine Veranderungen erfahren hatten, sondern dem Beschuldig-
ten auch keinen therapeutisch greifbaren ,Leidensdruck® verursachen wuirden.
Hiermit kdnne jedoch nicht bereits jegliche therapeutische Interventionsmass-
nahme als grundsatzlich erfolglos eingestuft werden, sondern vielmehr mussten
allfallig legalprognostisch positiv wirkende Einstellungs- und Verhaltensanderun-
gen einen langwierigen, wolle heissen mehrjahrigen therapeutischen Prozess er-
warten lassen (Urk. 518 S. 68 f.). Die legalprognostisch glinstigen Erfolgsaussich-
ten einer therapeutischen Massnahme mussten gegenwartig als ungewiss einge-
stuft werden und konnten allenfalls von einem mehrjahrigen stationaren Mass-
nahmevollzug erwartet werden (Urk. 518 S. 72). Im Erganzungsgutachten fuhrt
der Gutachter sodann an, dass mit seinen Ausfluihrungen nichts anderes habe
zum Ausdruck gebracht werden sollen, als dass sich gegenwartig nicht sicher be-
urteilen lasse, ob eine (mehrjahrige) stationare therapeutische Massnahme legal-
prognostisch positive oder eben keine positiven Wirkungen entfalten werde. Hie-
raus lasse sich eine als niedrig anzusetzende Erfolgserwartung betreffend eine
solche therapeutische Massnahme herleiten. Gleichzeitig sei mit den Ausfuhrun-
gen im Gutachten implizit aber auch zum Ausdruck gebracht worden, dass nicht
von ganzlicher Therapieunfahigkeit gesprochen werden konne. Als erschwerend
fur die erfolgreiche Durchfuhrung einer therapeutischen Massnahme wuirden As-
pekte wie eine bisherig beinahe ganzliche Abspaltung problematischer Person-
lichkeitsanteile und Verhaltensbereitschaften ins Gewicht fallen. Der Beschuldigte
weise keinen Leidensdruck (als nutzbaren Veranderungsmotivator) auf und sei in

seinem Selbsterleben als sehr stringent — beinahe schon gefangen — zu bezeich-
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nen, was ihn kaum Veranderungsoptionen in Erwagung ziehen lasse. Dies fusse
im Wesentlichen auf den deutlich ausgepragten psychopathischen Zugen, und es
sei an dieser Stelle zu erwahnen, dass Psychopathen eine starke emotionale Be-
eintrachtigung aufweisen wirden (unbeteiligt sein am Leiden anderer, kaum
Angstreaktionen, kiihl auch in emotional belastenden Situationen, auf den eige-
nen Vorteil bedacht und kalkulierend/berechnend). Auch beim Beschuldigten
musse man eine solche emotionale Beeintrachtigung im Sinne einer emotionalen
Ich-Fixierung konstatieren, die ihn in einem therapeutischen Beziehungskontext
nur schwer erreichbar sein lassen wurden. Von einer gegen den Willen des Be-
schuldigten angeordneten Behandlung wirden sich keine legalprognostisch posi-
tiv wirksamen Effekte erhoffen lassen. Einerseits wirde sich fur die Behandlung
der dissozialen Personlichkeitsstérung und psychopathischen Zige kein medika-
mentoser Therapieansatz anbieten. Andererseits kdnne bei einer gegen den Wil-
len des Beschuldigten angeordneten Behandlung aber auch nicht erwartet wer-
den, mit ihm Uberhaupt in ein tragfahiges therapeutisches Behandlungsbiindnis
eintreten zu kdénnen (Urk. 558 S. 11 f.). Fur die Durchflhrbarkeit einer therapeuti-
schen Behandlung wirden die kognitiven Ressourcen des Beschuldigten spre-
chen, die ihn auch bei einem leicht im unterdurchschnittlichen Bereich liegenden
Intelligenzleistungspotenzial als durchaus in der Lage ansehen lassen missen,
therapeutische Inhalte kognitiv zu erfassen und bearbeiten. Uber die rein psychi-
atrische Indikation hinaus stelle das Zusammenspiel von psychischer Gesund-
heitsbeeintrachtigung und begangener Straftaten des Beschuldigten die Indikation
fur eine delikttherapeutisch ausgerichtete forensisch-psychiatrische Behandlung
dar (Urk. 558 S. 10).

4.4.3. Eine stationare therapeutische Massnahme setzt nicht nur voraus, dass der
Tater Uberhaupt behandlungsfahig ist. Erforderlich ist nach der Formulierung in
Art. 59 Abs. 1 lit. b StGB auch, dass hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht,
dadurch lasse sich die Gefahr weiterer Taten deutlich verringern. Somit reichen
einerseits die bloss vage Mdglichkeit einer Verringerung der Gefahr und anderer-
seits die Erwartung einer lediglich minimalen Verringerung nicht aus. Bezogen auf
den Zeitraum ist davon auszugehen, dass gemass Art. 59 Abs. 4 Satz 1 StGB die

stationare therapeutische Massnahme in der Regel hochstens funf Jahre betragt.
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Daher muss grundsatzlich im Zeitpunkt des Entscheids die hinreichende Wahr-
scheinlichkeit bestehen, dass sich durch eine stationare Behandlung uber die
Dauer von funf Jahren die Gefahr weiterer mit der psychischen Stérung in Zu-
sammenhang stehenden Taten deutlich verringern Iasst (vgl. BGE 134 IV 315
E.3.4.1.).

4.4.4. Aus dem Gutachten ergibt sich zusammengefasst, dass die legalprognosti-
schen Erfolgsaussichten einer therapeutischen Behandlung des Beschuldigten
insbesondere kurz- und mittelfristig mehr als fraglich sind (Urk. 518 S. 70). Ge-
genwartig lasse sich nicht sicher beurteilen, ob eine (mehrjahrige) stationare the-
rapeutische Massnahme legalprognostisch positive oder eben keine positiven
Wirkungen entfalten werde. Hieraus lasse sich eine als niedrig anzusetzende Er-
folgserwartung betreffend eine solche therapeutische Massnahme herleiten

(Urk. 558 S. 11). Aufgrund der Einschatzungen des Gutachters ist eine hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit daflr, dass sich beim Beschuldigten durch eine thera-
peutische Behandlung die Gefahr weiterer mit der psychischen Stérung in Zu-
sammenhang stehender Taten Uber die Dauer von funf Jahren deutlich verringern
wulrde, zu verneinen. Der Gutachter geht davon aus, dass es einen mehrjahrigen
therapeutischen Prozess braucht, um allfallig positiv wirkende Einstellungs- und
Verhaltensanderungen zu erzielen. Dabei schaut er es aber gegenwartig als un-
gewiss an, ob eine solcher Prozess Erfolg haben wird. Die Massnahmefahigkeit

des Beschuldigten ist somit zu verneinen.

4.4.5. Schliesslich halt der Gutachter fest, dass sich von einer gegen den Willen
des Beschuldigten angeordneten Behandlung keine legalprognostisch positiv
wirksamen Effekte erhoffen lassen. Bei einer gegen den Willen des Beschuldigten
angeordneten Behandlung kénne nicht erwartet werden, mit ihm Uberhaupt in ein
tragfahiges therapeutisches Behandlungsbindnis eintreten zu kénnen (Urk. 558
S. 12). Hinsichtlich der Bereitschaft des Beschuldigten zu einer Psychotherapie
resp. stationaren therapeutischen Behandlungsmassnahmen fuhrt der Gutachter
aus, dass vom Beschuldigten problematische Personlichkeitszige und Verhal-
tensweisen verdrangt und fur ihn ihm von aussen zugeschriebene Problemfelder

darstellen wirden. Bei nicht vorhandenem Ich-Bezug entbehre es in logischer
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Konsequenz dessen fir den Beschuldigten schlussendlich denn auch an der sub-
jektiven Notwendigkeit, sich in seiner Person und damit einhergehend seinen dys-
funktionalen Interaktions- sowie dissozialen Verhaltensmustern zu hinterfragen
(Urk. 558 S. 10). Der Gutachter geht damit davon aus, dass seitens des Beschul-
digten keine Therapiebereitschaft bestehe. Dies wird denn von der Verteidigung
auch bestatigt, fuhrt diese doch an, dass die Therapieunwilligkeit des Beschuldig-
ten im jetzigen Stadium des Verfahrens absolut nachvollziehbar sei, werde er sei-
ne vom Bundesgericht bestatigte Freiheitsstrafe im Juni dieses Jahres doch voll-
standig verbusst haben (Urk. 563 S. 9 f.).

4.4.6. Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass insbesondere die
Massnahmefahigkeit, jedoch auch die Massnahmeuwilligkeit des Beschuldigten zu

verneinen sind. Damit bleibt kein Raum, eine therapeutische Massnahme im Sin-

ne von Art. 59 Abs. 1 StGB anzuordnen.

4.5. Verwahrung

4.5.1. Gemass Art. 64 Abs. 1 StGB ordnet das Gericht die Verwahrung an, wenn
der Tater eine in der genannten Bestimmung ausdricklich genannte Katalogtat
oder eine im Sinne der Generalklausel mit Freiheitsstrafe von funf oder mehr Jah-
ren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder se-
xuelle Integritat einer anderen Person schwer beeintrachtigt hat oder beintrachti-
gen wollte, und wenn entweder (lit. a) auf Grund der Persdnlichkeitsmerkmale des
Taters, der Tatumstande und seiner gesamten Lebensumstande ernsthaft zu er-
warten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht oder aber wenn (lit. b) auf
Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Stérung von erhebli-
cher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu befurchten
ist, dass der Tater weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung eine Mass-
nahme nach Art. 59 StGB keinen Erfolg verspricht. Zufolge ihres Charakters als
ultimo ratio darf eine Verwahrung nur angeordnet werden, wenn der bestehenden

Gefahrlichkeit des Taters nicht auf andere Weise begegnet werden kann.

4.5.2. Nachdem der Beschuldigte rechtskraftig der (qualifizierten) Vergewaltigung

im Sinne von Art. 190 StGB schuldig gesprochen wurde, liegt eine im Deliktskata-



-30 -

log von Art. 64 Abs. 1 StGB aufgefuhrte Straftat vor. Zusatzlich erforderlich ist,
dass der Beschuldigte durch die Anlasstat eine schwere Beeintrachtigung der
physischen, psychischen oder sexuellen Integritat einer anderen Person verur-
sachte oder verursachen wollte. Die dadurch bewirkte Schadigung muss von er-
heblicher Schwere sein. Diesbezlglich ist ein objektiver Massstab anzulegen. Im
Zusammenhang mit dem Deliktskatalog wird der Voraussetzung einer schweren
Schadigung haufig nicht besondere Relevanz zukommen, da diese Delikte zu-
meist ohnehin mit diesem Zusatzerfordernis verbunden sind. Zu denken ist an das
Beispiel der Totungsdelikte. Gleich verhalt es sich mit dem Tatbestand der Ver-
gewaltigung (BSK StGB I-Heer, Art. 64 N 22 f.). Vorliegend steht somit ausser
Frage, dass durch die vom Beschuldigten begangene Vergewaltigung eine
schwere Beeintrachtigung der sexuellen Integritat des Opfers erfolgte. Dement-

sprechend ist eine Anlasstat im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB gegeben.

4.5.3. Zur Anordnung einer Verwahrung ist sodann die ernsthafte Erwartung wei-
terer Delinquenz erforderlich. Erforderlich ist eine qualifizierte Gefahrlichkeit. Es
muss eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer schwerwiegender Straftaten beste-
hen. Eine blosse Vermutung oder vage Wahrscheinlichkeit genugt nicht. Hinsicht-
lich der Art der Delinquenz ist erforderlich, dass es sich um erwartete schwerwie-
gende Straftaten gegen die psychische, physische oder sexuelle Integritat handelt
(BSK StGB I-Heer, Art. 64 N 47 ff.). Bei der Beurteilung der qualifizierten Gefahr-
lichkeit steht den Gerichten ein grosses Ermessen zu, und mit Blick auf den
Grundsatz der Verhaltnismassigkeit sind ausserordentlich hohe Anforderungen an
die Ernsthaftigkeit der Ruckfallgefahr zu stellen (BSK StGB I-Heer, Art. 64 N 51;
BSK StGB I-Heer/Habermeyer, Art. 64 N 67). Bei der Risikoanalyse ist grundsatz-
lich eine Gesamtwirdigung von Tat und Tater vorzunehmen. Massgebliche Fakto-
ren der Risikoanalyse sind die Anlasstat, aber auch die Vorgeschichte und spate-
re Entwicklung sowie Hintergrinde und Beziehung zum Opfer (BSK StGB I-Heer/
Habermeyer, Art. 64 N 67). Sodann verlangt das Bundesgericht (wie bereits er-
wahnt), dass aus dem Gutachten hervorgehen musse, inwiefern friihere aus dem
Strafregister entfernte mit der neu zu beurteilenden Delinquenz im Zusammen-
hang steht (Konnexitat) und wie stark sich die aus dem Strafregister entfernten

Taten noch realprognostisch auswirken (Relevanz).
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4.5.4. Es kann auf die Ausfuhrungen in Ziffer 4.3.2. ff. verwiesen werden. Der
Gutachter bejaht eine qualifizierte Gefahrlichkeit des Beschuldigten aufgrund des-
sen schwerwiegenden dissozialen Personlichkeitsstorung. Die vom Beschuldigten
ausgehende Gefahr zur Begehung neuerlicher Gewaltstraftaten wie Raub, Kor-
perverletzung und auch Sexualstraftaten sei als deutlich einzustufen. Sodann ist
nochmals festzuhalten, dass das Gutachten folgerichtig nachvollziehbar aufzeigt,
dass die Beantwortung der Frage, wie die Wahrscheinlichkeit einzuschatzen sei,
dass der Beschuldigte weitere Straftaten begehen kdnnte, nur ganzheitlich be-
trachtet und beantwortet werden kann. Die Frage, wie stark sich die aus dem
Strafregister geloschten Straftaten realprognostisch noch auswirken, kann nicht
beantwortet werden. Kann der Gutachter diese Abgrenzung nicht vornehmen, ist
auch das Gericht — dem die entsprechenden Fachkenntnisse fehlen — nicht in der
Lage, eine entsprechende Abgrenzung vorzunehmen. Die vom Beschuldigten
ausgehende Gefahrlichkeit kann deshalb — wie vom Gutachter — auch vom Ge-
richt nur in einer Gesamtbetrachtung gewurdigt werden. Nachdem vom Beschul-
digten eine qualifizierte Gefahrlichkeit ausgeht, die die 6ffentliche Sicherheit
ernsthaft gefahrdet und der nur durch eine Verwahrung begegnet werden kann,
ist das Vorliegen einer negativen Legalprognose im Sinne von Art. 64 Abs. 1
StGB zu bejahen.

4.5.5. Schliesslich ist die Verwahrung gemass Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB unzulas-
sig, wenn eine Massnahme nach Art. 59 StGB einen Erfolg verspricht. Wie ausge-
fuhrt, fehlt es insbesondere an der Massnahmefahigkeit des Beschuldigten, wes-

halb keine Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnet werden kann.

4.5.6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Voraussetzungen
fur die Anordnung einer Verwahrung im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB gege-
ben sind. Der Beschuldigte ist deshalb zu verwahren. Im bereits versandten Ur-
teilsdispositiv (Urk. 578) wurde die entsprechende Gesetzesbestimmung verse-

hentlich nicht erwahnt, was hiermit zur Prazisierung nachzuholen ist.
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5. Kosten- und Entschadigungsfolgen

5.1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte un-
terliegt mit seinem Antrag, es sei von einer Verwahrung abzusehen. Dementspre-
chend sind ihm die Kosten dieses (zweiten) Berufungsverfahrens — mit Ausnahme
der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Pri-
vatklagerschaft — aufzuerlegen. Aufgrund der finanziellen und personlichen Situa-

tion des Beschuldigten sind diese Kosten jedoch sofort abzuschreiben.

5.2. Dementsprechend sind die Kosten der amtlichen Verteidigung (bis 30. Juni
2018 Rechtsanwalt lic. iur. Y1. , ab 1. Juli 2018 Rechtsanwalt MLaw
Y2. ) und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft definitiv auf

die Gerichtskasse zu nehmen.
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Es wird beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zurich,
[I. Strafkammer, vom 18. Oktober 2016 bezlglich der Dispositivziffern 1 und
2 (Strafe und Vollzug), 4 (Genugtuung), 5 und 6 (Kosten- und Entschadi-
gungsfolgen) sowie der gleichentags ergangene Beschluss (Feststellung
Rechtskraft Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern vom 24. November 2014
bezlglich der Dispositivziffern 1 [Schuldpunkt], 5 und 6 [Einziehungen],
7-12 [Kosten- und Entschadigungsdispositiv] sowie 14 [Schadenersatz]) in

Rechtskraft erwachsen sind.

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Es wird die Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. b
StGB angeordnet.

Die Gerichtsgebuhr fur das zweite Berufungsverfahren wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 4'654.25 amtliche Verteidigung (RA Y1. [bis 30.6.18])
amtliche Verteidigung (RA Y2. [ab 01.07.18]; davon

Fr. 18'831.00 bereits Fr. 10'000.— am 10.10.2019 ausbezahilt)

Fr. 250.00 unentgeltliche Vertretung Privatklagerschaft
Fr. 15235.09 Gutachten v. 16.10.2018 (inklusive Kurier von Fr. 211.09)
Fr. 1716.00 Erganzungsgutachten v. 13.01.20

Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der
Privatklagerschaft, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber abgeschrie-

ben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen
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Vertretung der Privatklagerschaft werden definitiv auf die Gerichtskasse ge-

nommen.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des Be-
schuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- die unentgeltliche Vertreterin der Privatklagerin im Doppel fur sich und
zuhanden der Privatklagerin

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Be-
schuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- die unentgeltliche Vertreterin der Privatklagerin im Doppel fir sich und
zuhanden der Privatklagerin

- das Staatssekretariat fur Migration

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
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Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
II. Strafkammer

Zurich, 27. April 2020

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter Dr. Bussmann lic. iur. Aardoom



	Urteil vom 27. April 2020
	Anklage:
	Urteil der Vorinstanz:
	1. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig:
	 der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 3 StGB;
	 der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 3 StGB;
	 der Widerhandlung gegen Art. 115 Abs. 1 lit. a, b und c AuG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit a und d AuG.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 9 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 1097 Tage durch Haft erstanden sind.
	3. Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen.
	4. Es wird die Verwahrung des Beschuldigten nach Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnet.
	5. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV vom 15. Oktober 2012 beschlagnahmten Gegenstände:
	-  1 Arbeits-/Teppichmesser dreieckig  (Asservaten-Nr. A004'262'537)
	-  1 Arbeits-/Teppichmesser grau  (Asservaten-Nr. A004'262'548)
	-  1 Arbeits-/Teppichmesser rot/grau (Asservaten-Nr. A004'262'559)
	-  1 Arbeits-/Teppichmesser gelb/schwarz  (Asservaten-Nr. A004'262'560)
	-  1 Klappmesser    (Asservaten-Nr. A004'262'571)
	werden nach Rechtskraft dieses Urteils eingezogen und der Kantonspolizei Zürich zur Vernichtung überlassen.
	6. Die gemäss Sicherstellungsliste der Kantonspolizei Zürich vom 6. Dezember 2011 sichergestellten 1.7 Gramm Marihuana sowie die Schachtel mit Rauchutensilien (beides erfasst unter Asservaten-Nr. A004'293'883, BM Lager-Nr. B04461-2011) werden eingezog...
	7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Kosten (Barauslagen usw.) bleiben vorbehalten.
	8. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	9. Die Kosten der amtlichen Verteidigung in der Höhe von Fr. 35'605.25  (= Fr. 9'862.25 + Fr. 25'743.–) werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	10. Es wird davon Vormerk genommen, dass für die amtliche Verteidigung im Vorverfahren bereits eine Entschädigung von Fr. 9'862.25 ausbezahlt wurde.
	11. Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung der Privatklägerin in der Höhe von Fr. 9'723.– (= Fr. 3'062.– + Fr. 6'661.–) werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	12. Es wird davon Vormerk genommen, dass für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerin bis zum 20. Januar 2013 bereits eine Entschädigung von Fr. 3'062.– ausbezahlt wurde.
	13. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin Fr. 10'000.– zuzüglich 5% Zins ab dem 6. Oktober 2011 als Genugtuung zu bezahlen.
	14. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches wird die Privatklägerin auf den...
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	1. Prozessverlauf
	1.1. Mit Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern vom 24. November 2014 wurde der Beschuldigte der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 3 StGB, der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 3 StGB und der Widerhandlung gegen Art. 115 ...
	1.2. Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 18. Oktober 2016 legte der Beschuldigte ein vollumfängliches Geständnis ab und er anerkannte den durch die Vorinstanz ausgesprochenen Schuldspruch. Mit Beschluss vom gleichen Tag stellte das Obergericht dar...
	1.3. In der Folge erhob die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht. Dabei verlangte die Oberstaatsanwaltschaft, der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 11 ½ Jahren zu bestrafen sowie zu verwahr...
	1.4. Am 17. November 2017 beschloss das Obergericht, ein ärztliches Ergänzungsgutachten einzuholen und bestellte Prof. Dr. med. C._____ als Gutachter. Sodann wurde den Parteien Frist angesetzt, sich zur Person des Gutachters sowie zu den gestellten Fr...
	1.5. Am 16. Oktober 2018 erstattete der Gutachter das psychiatrische Gutachten über den Beschuldigten (Urk. 518, Urk. 528). Mit Verfügung vom 8. November 2018 wurde dem Beschuldigten und der Staatsanwaltschaft ein Doppel des psychiatrischen Gutachtens...
	1.6. Am 10. September 2019 wurde beschlossen, eine Ergänzung des Gutachtens vom 16. Oktober 2018 bei med. pract. D._____ einzuholen (Urk. 549). Der Gutachtensergänzungsauftrag datiert vom 16. September 2019 (Urk. 551). Am 15. Januar 2020 ging das Ergä...

	2. Umfang des Berufungsverfahrens
	2.1. Wie ausgeführt, hob das Bundesgericht mit Urteil vom 16. Oktober 2017 Dispositivziffer 3 des Urteils des Obergerichtes vom 18. Oktober 2016 (Absehen von einer Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. a StGB sowie von einer th...
	2.2. Mit seiner Berufungsantwort stellte der Beschuldigte den prozessualen Antrag, es sei das Verfahren formell auf die Frage der Anordnung einer Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB zu beschränken. Weiter stellte er den Antrag, es sei ein neues psychi...
	2.2.1. Das Bezirksgericht Affoltern (nachfolgend Bezirksgericht) ordnete mit Urteil vom 24. November 2014 die Verwahrung des Beschuldigten nach Art. 64 Abs. 1 StGB an (Urk. 434 S. 96). Zur Begründung dieser Anordnung führte das Bezirksgericht aus, das...
	2.2.2. Das Obergericht folgte in seinem Urteil vom 18. Oktober 2016 ebenfalls dem Standpunkt des ersten Gutachters, dass beim Beschuldigten keine schwere psychische Störung im Sinne von Art. 59 und 63 StGB vorliege, und damit eine stationäre Massnahem...
	2.2.3. Das Bundesgericht äusserte sich in seinem Entscheid, nachdem die Oberstaatsanwaltschaft in ihrer bundesgerichtlichen Beschwerde – nebst der Höhe der Strafe – lediglich die Nichtanordnung der Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB beanstandete, nur...
	2.2.4. Wird anstelle einer Verwahrung eine stationäre therapeutische Massnahme angeordnet, liegt keine reformatio in peius vor, da die stationäre therapeutische Massnahme im Vergleich zur Verwahrung eine mildere Massnahme ist. Dies stellt denn der Ver...
	2.2.5. Dementsprechend könnte im vorliegenden Verfahren – wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind – anstelle einer Verwahrung auch (nur) eine stationäre Massnahme als mildere Massnahme angeordnet werden. Die Tatsache, dass der Beschuldigt...
	2.2.6. Das Verfahrens ist somit nicht auf die Frage der Anordnung einer Verwahrung nach Art. 64 Abs. 1 StGB zu beschränken.
	2.2.7. Nachdem das Gutachten vom 16. Oktober 2018 (Urk. 518) und das Ergänzungsgutachten vom 13. Januar 2020 (Urk. 558) nachvollziehbar und schlüssig sind, besteht keine Veranlassung ein weiteres, neues ärztliches Gutachten einzuholen. Auf die Einwänd...

	3. Voraussetzungen für die Anordnung einer Verwahrung oder einer Massnahme
	3.1. Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter eine ausdrücklich genannte Katalogtat oder eine im Sinne der Generalklausel mit Freiheitsstrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder ...
	3.2. Die Verwahrung ist somit unzulässig, wenn eine Massnahme nach Art. 59 StGB einen Erfolg verspricht. Nach Art. 59 StGB kann das Gericht gegenüber einem psychisch schwer gestörten Täter eine therapeutische Massnahme anordnen, wenn der Täter ein Ver...
	3.3. Das Gericht muss sich bei seinem Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach Art. 59 StGB oder der Verwahrung nach Art. 64 StGB auf eine sachverständige Begutachtung stützen. Das Gutachten hat sich über sämtliche tatsächlichen Voraussetzung...

	4. Anordnung einer Massnahme
	4.1. Vorbemerkungen
	4.1.1. Die hiesige Kammer des Obergerichtes stützte sich im Urteil vom 16. Oktober 2016 auf das im Rahmen der Strafuntersuchung eingeholte Gutachten (Urk. 26/6) sowie das von der Vorinstanz eingeholte Ergänzungsgutachten (Urk. 168). Nachdem zunächst e...
	4.1.2. Die Verteidigung bemängelte in ihrer Stellungnahme das Gutachten als unsorgfältig und nicht nachvollziehbar. Dies habe einerseits mit der Sprache des Gutachters zu tun, andererseits mit den ungenügenden Begründungen für die von ihm gezogenen Sc...
	4.1.3. Auch wenn die Formulierungen im Gutachten teilweise etwas umständlich und vereinzelt auch unvollständig sind, kann allein daraus nicht die Unverwertbarkeit des Gutachtens abgeleitet werden. So lassen sich trotz der teils etwas schweren Lesbarke...
	4.2. Schwere psychische Störung
	4.2.1. Voraussetzung für die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme ist, dass der Täter psychisch schwer gestört ist (Art. 59 Abs. 1 StGB).
	4.2.2. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zum Schluss, dass beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit deutlich ausgeprägten psychopathischen Zügen vorliege (Urk. 518 S. 51 ff.) und diese als schwerwiegende psychische Stö...
	4.2.3. Die Verteidigung macht geltend, dass es der Gutachter unterlasse, nachvollziehbar zu begründen, wieso er dem Beschuldigten im jetzigen Zeitpunkt noch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychotischen Zügen diagnostiziere. Sodann fehle es...
	4.2.4. Der Gutachter führt in seinem Gutachten aus, unzweifelhaft müsse man beim Beschuldigten eine spezifische Persönlichkeitsstörung als vorliegend erachten. Der aktuelle Untersuchungsbefund lasse bereits den Verdacht auf eine beim Beschuldigten vor...
	4.2.5. Die Ausführungen des Gutachters, warum der Beschuldigte an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung leide, sind nachvollziehbar und schlüssig. Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 537 S. 10 f.) begründet der Gutachter seine Einschätzung ...
	4.2.6. In seinem Ergänzungsgutachten präzisierte der Gutachter sodann seine Feststellungen, warum beim Beschuldigten auf relevante ausgeprägte psychopatische Züge geschlossen werden müsse (Urk. 558 S. 2 ff.). Dabei ist nicht zu beanstanden, dass sich ...
	4.2.7. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Gutachter in seinem Gutachten und Ergänzungsgutachten nachvollziehbar und schlüssig aufzeigt, dass beim Beschuldigten eine schwerwiegende dissoziale Persönlichkeitsstörung im Sinne von Art. 59 ...
	4.3. Legalprognose
	4.3.1. Das Bundesgericht führt im Rückweisungsentscheid aus, dass nicht zu beanstanden sei, wenn der Gutachter bei der Realprognose auch die aus dem Strafregister entfernte Vorstrafe mitberücksichtige. Jedoch dürften die dem im Oktober 2010 aus dem St...
	4.3.2. Der Gutachter kommt in seinem Gutachten vom 16. Oktober 2018 zum Schluss, dass die vom Beschuldigten ausgehende Gefahr zur Begehung neuerlicher „Kapitalverbrechen“ im Sinne von Gewaltstraftaten wie Raub, Körperverletzung und auch Sexualstraftat...
	4.3.3. Die Verteidigung wendet ein, dass der Gutachter auf Seite 60 seines Gutachtens von einer geringen bis sehr geringen Rückfallgefährdung ausgehe und diese Erkenntnis im Widerspruch zur vom Gutachter festgehaltenen deutlichen Rückfallgefahr stehe ...
	4.3.4. Es ist dabei nicht zu beanstanden, dass sich der Gutachter beim 1. und 2. Kriterium auch mit dem Tötungsdelikt und dem Raub auseinandersetzt (Urk. 518 S. 60 f.). So dürfen die medizinischen Gutachter – im Gegensatz zu den Strafbehörden – aktenk...
	4.3.5. Das Bundesgericht verlangt, dass die aus dem Strafregister gelöschten Straftaten bei der Legalprognose nicht mehr berücksichtigt werden dürfen. Demgegenüber beanstandet das Bundesgericht zurecht nicht, dass der Gutachter bei der (medizinischen)...
	4.3.6. Das Gutachten zeigt folgerichtig nachvollziehbar auf, dass die Beantwortung der Frage, wie die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen sei, dass der Beschuldigte weitere Straftaten begehen könnte, nur ganzheitlich betrachtet und beantwortet werden kan...
	4.3.7. Der Gutachter zeigt – wie ausgeführt – nachvollziehbar und schlüssig auf, dass seitens des Beschuldigten aufgrund seiner schwerwiegenden dissozialen Persönlichkeitsstörung eine hohe (deutliche) Gefahr der Begehung weiterer Straftaten wie Raub, ...
	4.4. Massnahmefähigkeit und Massnahmewilligkeit
	4.4.1. Bei der Anordnung einer Massnahme ist der Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu wahren (Art. 56 Abs. 2 StGB). Nebst der Massnahmebedürftigkeit muss deshalb auch die Massnahmefähigkeit und die Massnahmewilligkeit des Beschuldigten gegeben sein. Dabe...
	4.4.2. Bezüglich der Massnahmefähigkeit und Massnahmewilligkeit des Beschuldigten hält das Gutachten fest, dass die beim Beschuldigten vorliegende dissoziale Persönlichkeitsstörung als psychische Störung einer therapeutischen Behandlung bedürfe, wenng...
	4.4.3. Eine stationäre therapeutische Massnahme setzt nicht nur voraus, dass der Täter überhaupt behandlungsfähig ist. Erforderlich ist nach der Formulierung in Art. 59 Abs. 1 lit. b StGB auch, dass hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dadurch las...
	4.4.4. Aus dem Gutachten ergibt sich zusammengefasst, dass die legalprognostischen Erfolgsaussichten einer therapeutischen Behandlung des Beschuldigten insbesondere kurz- und mittelfristig mehr als fraglich sind (Urk. 518 S. 70). Gegenwärtig lasse sic...
	4.4.5. Schliesslich hält der Gutachter fest, dass sich von einer gegen den Willen des Beschuldigten angeordneten Behandlung keine legalprognostisch positiv wirksamen Effekte erhoffen lassen. Bei einer gegen den Willen des Beschuldigten angeordneten Be...
	4.4.6. Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass insbesondere die Massnahmefähigkeit, jedoch auch die Massnahmewilligkeit des Beschuldigten zu verneinen sind. Damit bleibt kein Raum, eine therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1...
	4.5. Verwahrung
	4.5.1. Gemäss Art. 64 Abs. 1 StGB ordnet das Gericht die Verwahrung an, wenn der Täter eine in der genannten Bestimmung ausdrücklich genannte Katalogtat oder eine im Sinne der Generalklausel mit Freiheitsstrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat b...
	4.5.2. Nachdem der Beschuldigte rechtskräftig der (qualifizierten) Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 StGB schuldig gesprochen wurde, liegt eine im Deliktskatalog von Art. 64 Abs. 1 StGB aufgeführte Straftat vor. Zusätzlich erforderlich ist, dass de...
	4.5.3. Zur Anordnung einer Verwahrung ist sodann die ernsthafte Erwartung weiterer Delinquenz erforderlich. Erforderlich ist eine qualifizierte Gefährlichkeit. Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer schwerwiegender Straftaten bestehen. Eine blo...
	4.5.4. Es kann auf die Ausführungen in Ziffer 4.3.2. ff. verwiesen werden. Der Gutachter bejaht eine qualifizierte Gefährlichkeit des Beschuldigten aufgrund dessen schwerwiegenden dissozialen Persönlichkeitsstörung. Die vom Beschuldigten ausgehende Ge...
	4.5.5. Schliesslich ist die Verwahrung gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB unzulässig, wenn eine Massnahme nach Art. 59 StGB einen Erfolg verspricht. Wie ausgeführt, fehlt es insbesondere an der Massnahmefähigkeit des Beschuldigten, weshalb keine Massna...
	4.5.6. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Verwahrung im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB gegeben sind. Der Beschuldigte ist deshalb zu verwahren. Im bereits versandten Urteilsdispositiv (Urk....

	5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	5.1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt mit seinem Antrag, es sei von einer Verwahrung abzusehen. Dementsprechend sind ihm die K...
	5.2. Dementsprechend sind die Kosten der amtlichen Verteidigung (bis 30. Juni 2018 Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____, ab 1. Juli 2018 Rechtsanwalt MLaw Y2._____) und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft definitiv auf die Gerichtskasse z...

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 18. Oktober 2016 bezüglich der Dispositivziffern 1 und 2 (Strafe und Vollzug), 4 (Genugtuung), 5 und 6 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) sowie der gle...
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Es wird die Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB angeordnet.
	2. Die Gerichtsgebühr für das zweite Berufungsverfahren wird festgesetzt auf:
	3. Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, werden dem Beschuldigten auferlegt, aber abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung ...
	4. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 die unentgeltliche Vertreterin der Privatklägerin im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 die unentgeltliche Vertreterin der Privatklägerin im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin
	 das Staatssekretariat für Migration
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

	5. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

